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Anleitung zur Beantragung der Ökoregelung 1a und 1b für Weinbaubetriebe 

im Landwirtschaftlichen Elektronischen Antrag (LEA) 

Die Ökoregelung 1a (freiwillige Brache bzw. Stilllegung), die bislang ausschließlich im Bereich der Betriebsprämie als 

Bestandteil der freiwilligen Zusatzleistungen für den Ackerbau verankert war, steht ab 2026 auch für die Nutzung durch 

Weinbaubetriebe zur Verfügung. 

Zur Beantragung der Ökoregelung 1a sind Angaben im Gemeinsamen Antrag (GA) und auch im Flächen- u. Nutzungs-

nachweis (FNN) zu machen: 

- Im GA müssen in der Rubrik „Ökoregelungen“ zwei Haken gesetzt werden: bei „ÖR 1a – nichtproduktive Flä-

chen auf Ackerland“ sowie im gleichen Fenster eine der beiden Optionen bei der „1-ha-Regelung für Weinbau-

betriebe“. Welche Option hier auszuwählen ist, richtet sich danach, ob in der Flächenliste (FNN) weitere be-

stockte Rebflächen enthalten sind oder ob nur für die beantragte Fläche eine Wiederbepflanzungsgenehmigung 

vorliegt. 

- Im FNN ist für den jeweiligen gerodeten bzw. brachliegenden Schlag die passende Kulturart (KTA-Code) aus-

zuwählen. Bei Selbstbegrünung ist dies Code 88, bei aktiver Begrünung Code 89. Bei Teilrodungen ist der 

Schlag gegebenenfalls entsprechend anzupassen. 

Wenn zusätzlich zur ÖR 1a auch die Ökoregelung 1b (d.h. Nutzung einer artenreichen Saatgutmischung entsprechend 

den Vorgaben) beantragt werden soll, sind weitere Schritte zu beachten. 

Die Voraussetzungen zur Nutzung der ÖR 1a sind im entsprechenden Merkblatt des Landwirtschaftsministeriums 

Rheinland-Pfalz (MWVLW), das auch Rechenbeispiele enthält, beschrieben.  

Bitte beachten Sie auch die geltenden Vorgaben und Fristen bei ÖR 1b, nachzulesen im Merkblatt Ökoregelung 

(ÖR) 1B und C. Abrufbar auch bei den Antragsunterlagen Agrarförderung bei add.rlp.de.  

 
 

Beantragung der Ökoregelung 1a – nichtproduktive Flächen auf Ackerland 

 
GA (Gemeinsamer Antrag): 

In der Rubrik „Öko-Regelungen“ 2 Haken setzen: 

1. Haken bei ÖR1a – nichtproduktive Flächen auf Ackerland setzen. 

2. Haken bei einer der beiden Optionen für 1ha-Regelung für Weinbaubetriebe setzen 

• je nachdem, ob weitere, bestockte Rebflächen im Antrag vorhanden sind (wie in den meisten Fällen) 

oder ob lediglich für die eine beantragte Fläche eine Wiederbepflanzungsgenehmigung vorliegt. 

mailto:info@bwv-rlp.de
http://www.bwv-rlp.de/
https://www.bwv-rlp.de/wordpress/wp-content/uploads/2026/02/MWVLW-Merkblatt-OeR1a-fuer-den-Weinbau_mit-Ergaenzungen-BWV_01-2026.pdf
https://add.rlp.de/fileadmin/add/Abteilung_4/Foerderungen/Agrarwirtschaft/Oeko-Regelungen/2026_Merkblatt_Beantragung_OER1b_c.pdf
https://add.rlp.de/fileadmin/add/Abteilung_4/Foerderungen/Agrarwirtschaft/Oeko-Regelungen/2026_Merkblatt_Beantragung_OER1b_c.pdf
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Abbildung 1: Beantragung ÖR 1a im GA (Gemeinsamer Antrag) 

 

 

 

FNN (Flächen- und Nutzungsnachweis): 

In der Schlagerfassung beim jeweiligen Schlag (Mindestschlaggröße 0,1 ha!): 

• bei Teilrodung: ggfs. Schlag teilen/Geometrie editieren 

Für den gerodeten/brachliegenden Schlag entsprechenden „Code KTA“ auswählen 

• Bei Selbstbegrünung: 88 ÖR 1a Brache (Selbstbegrünung) 

• Bei aktiver Begrünung: 89 ÖR 1a Brache (aktive Begrünung) (Aussaat bis 31.03.!) 

➔ falls die ÖR 1a im GA noch nicht ausgewählt wurde wird für den jeweiligen Schlag zunächst eine 

entsprechende Fehlermeldung/Hinweis ausgegeben. 

 

 

Abbildung 2: Beantragung ÖR 1a im FNN (Flächen- und Nutzungsnachweis) 
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Zusätzliche Beantragung Ökoregelung 1b – Blühstreifen/-flächen auf Ackerland 

GA: 

In der Rubrik „Öko-Regelungen“ zusätzlich Haken bei ÖR1b – Blühstreifen/flächen auf Ackerland setzen. 

 

FNN: 

Im Flächen- und Nutzungsnachweis muss die ÖR 1b-Blühfläche im ÖR 1a-Schlag eingezeichnet werden. 
gehen Sie hierzu wie folgt vor: 

1. In der Schlagerfassung in Spalte Ökoregel Haken bei ÖR1B – Blühstreifen/-flächen auf AL set-
zen und anschließend speichern. 

 

 

Abbildung 3: Voraussetzung zur Erstellung eines ÖR-Teilschlags: Auswahl ÖR1B beim entsprechenden Schlag 

 

2. Am linken Rand zu Reiter ÖR-Flächen wechseln. 
3. In Tabelle ÖR-Schläge entsprechenden Schlag auswählen. 
4. In Tabelle ÖR-Teilschläge in den Spalten Saatgut und Aussaatjahr Zutreffendes auswählen und an-

schließend speichern. 
5. → erst danach kann im Kartenfenster „Geometrie editieren“ angeklickt werden 

 

 

Abbildung 4: Angaben zum ÖR1b-Teilschlag 

6. Im Kartenfenster „Geometrie editieren“ anklicken → Kartenansicht öffnet sich. 
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2. 
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➔ Werkzeug ÖR-Teilschlag  auswählen. 
➔ Fläche durch setzen von Stützpunkten im Schlag einzeichnen. 
➔ Abschließen der Einzeichnung durch Doppelklick beim letzten Stützpunkt. 

➢ ÖR-Teilfläche erscheint Türkis umrandet 
➔ Anschließend speichern und Kartenansicht schließen. 

 

 

Abbildung 5: Einzeichnen des ÖR1b-Teilschlags 

 

7. Zurück in der ÖR-Flächen-Ansicht erscheint die erfasste ÖR1b-Teilfläche rot schraffiert und türkis 
umrandet. 

 

 

Abbildung 6: Fertiger ÖR1b-Teilschlag 

 

8. Nach erfolgreicher Erfassung des ÖR1b-Teilschlags erscheint ein grüner Haken bei „Status“ in der 
Übersicht der ÖR-Schläge. 

 

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an die BWV-Bezirksgeschäftsstellen wenden:  
 

- Neustadt/W   Tel.: 0 63 21 / 92 747-0  E-Mail: Neustadt@bwv-rlp.de    
 

https://www.bwv-rlp.de/unser-verband/bezirksgeschaeftsstellen/vorder-und-suedpfalz/  
 

- Alzey   Tel.: 06731/51 50 850  E-Mail: alzey@bwv-rlp.de 
 

https://www.bwv-rlp.de/unser-verband/bezirksgeschaeftsstellen/alzey/   
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